
Ehinger Sportclub e.V. 
Beitragsordnung 
 

Die Beitragsordnung bestimmt die Höhe der zu erhebenden Mitgliedsbeiträge, 
die gem. § 6 der Satzung von der Hauptversammlung festgelegt werden. 
 

1. Der Mitgliedsbeitrag ist als Monatsbeitrag festgesetzt und nach § 6 Abs. 2a ab Eintritt 
eines Mitgliedes mindestens kalendervierteljährlich im Voraus fällig und ist zum 03.01., 

03.04., 03.07. und 03.10. jeden Jahres zu zahlen. Der erste Monatsbeitrag wird ab dem 
auf den Eintritt folgenden Monat geschuldet und ist, wie zuvor dargestellt, zu entrichten. 

 

2. Anfallende Beiträge zu Fachverbänden, welcher die Abteilung angehört, müssen dieser 
voll entrichtet werden. 

 
3. Der Einzug der Beiträge wird per SEPA-Lastschriftverfahren erhoben, gleichfalls die 

Beiträge zu den Fachverbänden sowie anfallende Beträge aus verbindlichen Kauf-

angeboten (bspw. vereinsbezogenes Trainingszubehör). Bei notwendiger Rechnungs-
stellung und bei Zahlungsverzug werden ggf. anfallende Gebühren erhoben. 

 
4. Gerät ein Mitglied in eine wirtschaftliche Notlage, kann der Vorstand von sich aus oder 

auf Antrag, den Mitgliedsbeitrag stunden oder ermäßigen. 

 
5. Studierende Mitglieder an weiterführenden Schulen und Hochschulen, als auch im 

Rahmen von Umschulungsmaßnahmen stehende Personen nach vollendetem 18. Lebens-
jahr, kann auf Antrag Beitragsermäßigung gewährt werden. 

 

6. Familien mit mehreren Kindern sind ab dem 3. Kind beitragsfrei. 
 

7. Es besteht die Möglichkeit passiver Mitgliedschaft (Fördermitglied). Bei direktem Eintritt 
als passives Mitglied wird keine Aufnahmegebühr erhoben. Die Aufnahmegebühr wird nur 
fällig, falls innerhalb von 5 Jahren in den aktiven Mitgliedsstatus gewechselt wird. 

 
8. Mitglieder, die das 63. Lebensjahr vollendet haben, ermäßigt sich der Beitrag auf die 

Hälfte des Beitrags für Erwachsene. Die Ermäßigung tritt in dem der Vollendung des    
63. Lebensjahres folgendem Kalendervierteljahr ein. 

 

9. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 
 

Beitragssätze: 
 

 Judo / Ju-Jutsu Silat / Fitness 

Erwachsene ab 18 Jahre 9,00 Euro/Monat 5,00 Euro/Monat 

Jugendliche 14 bis 18 Jahre 7,00 Euro/Monat  

Kinder bis einschließlich 13 Jahre 6,00 Euro/Monat  

Familienbeitrag für 
Erwachsene mit Kindern 

12,50 Euro/Monat  

Fördermitglieder 25,00 Euro/Jahr 25,00 Euro/Jahr 

Aufnahmegebühr einmalig 25,00 Euro - entfällt - 

 
 


